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Stadt B u r e n Buren, 27. September 2011
Konigstrae 16
33142 BOren

Amtliche Bekanntmachung

Erlass einer Veranderungssperre nach § 14 BauGB für den Geltungsbereich des
Bebauungsplans Nr. 4 ,,Windkraftkonzentrationszone Haiperfeld” in der Gemarkung
Weiberg

Der Rat der Stadt Büren hat am 03.02.2011 beschlossen, elne Veranderungssperre für den
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 4 ,,Windkraftkonzentrationszone Haiperfeld” in der
Gemarkung Weiberg zu erlassen.

Der Beschluss wird hiermit öffentHch bekannt gemacht.

Der räumliche Geltungsbereich der Veranderungssperre 1st im beigefugten Lageplan, der
keine Planaussagen enthält, gekennzeichnet.

ci
Li_b$ a 9 1—.d

Burkhard Schwuchow
Burgermeister

Anlagen:
- Satzungstext
- Geltungsbereich
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Satzung

über eine

Veränderungssperre

im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Nr. 4 ,,Windkraftkonzentrationszone Haiperteld1’in Weiberg

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 14. Juli

1994 (GV. NRW. S. 666) in Verbindung mit den § 14 und 16 bis 18 des Baugesetzbuches (BauGB) in

der Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. I 5. 2414), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom

31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585) geandert worden 1st, hat der Rat der Stadt Büren in seiner Sitzung am

03.02.2011 folgende Satzung beschlossen:

§1

(1) Zur Sicherung der Planung im Bereich der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 4

,,Windkraftkonzentrationszone Haiperfeld” in Weiberg wird eine Veranderungssperre nach § 14

BauGB erlassen.

(2) Die Veränderungssperre gilt für das gesamte Gebiet des vorgenannten Bebauungsplans.

(3) lm Gebiet der Vera nderungssperre dQrfen nach § 14 Abs. I BauGB

• Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt

werden;
• erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veranderungen von Grundstücken und baulichen

Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig ist,

nicht vorgenommen werden.

(4) Wenn uberwiegend öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann nach § 14 Abs. 2 BauGB von

der Veranderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden.

(5) Vorhaben, die vor dem lnkrafttreten der Veranderungssperre baurechtlich genehmigt worden

sind, linterhaltungsarbeiten und die Fortfuhrung einer bisher ausgeübten Nutzung werden nach §

14 Abs. 3 von der Veranderungssperre nicht berührt.

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtshlatt der Stadt Büren in Kraft. Sie tritt

auBer Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung für das von der Veranderungssperre betroffene

Gebiet rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens jedoch zwei Jahre nach ihrem lnkrafttreten.
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Hinweise:

Auszug aus BauGB:
,, 29 Begriff des Vorhabens; Geltung von Rechtsvorschriften

(1) Für Vorhaben, die die Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung von baulichen Anlagen zum

Inhaft haben, und für Aufschuttungen und Abgrabungen gräleren Umfangs sowie für

Ausschachtungen, Ablagerungen einschlieglich Lagerstatten geften die § 30 bis 37.

(2) Die Vorschriften des Bauordnungsrechts und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften bfeiben

unberührt.”

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Geltendmachung etwaiger

C Entschadigungsansprüche für eingetretene Vermogensnachteile durch die Veranderungssperre nach §

18 und des § 18 Abs. 3 über das Erlöschen der Entschadigungsanspruche bei nicht fristgema1er

Geltendmachung wird hingewiesen.

Es wird weiter darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser

Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden

kann, es sei denn

(a) elne vorgeschriebene Genehmigung fehit oder em vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde

nicht durchgeführt,

(b) die Satzung 1st nicht ordnungsgemä öffentlich bekannt gemacht worden,

(c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

(d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenuber der Stadt vorher gerQgt und dabei die verletzte

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Büren, den 27.09.2011

a
Schwuchow
Bürgermeister
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